
Anlage C 
zum Trinkwasser-Versorgungsvertrag  

der SWG Städtische Werke Guben GmbH 

Technische Anschlussbedingungen 
 

Auf Grundlage der AVB WasserV § 17 erlässt die SWG die folgenden Technischen 
Anschlussbedingungen: 

1. Die SWG liefert Trinkwasser mit einem Minimaldruck von 2,5 bar und einem Ma-
ximaldruck von 8 bar, gemessen unmittelbar hinter dem Wasserzähler. Druck-
schwankungen aufgrund von Havarien, Rohrbrüchen und sonstigen Betriebsstö-
rungen, welche die SWG nicht zu vertreten hat, bleiben hiervon unberührt. 

2. Die geogene Beschaffenheit des Wassers im Versorgungsgebiet erfordert in un-
regelmäßigen Abständen Rohrnetzspülungen. Während dieser Spülungen kann 
es zu erheblichen Druckschwankungen kommen. Diese führen jedoch nicht zur 
Überschreitung des Maximaldruckes. In einzelnen Fällen kann sich die Spülung 
von Hausanschlüssen erforderlich machen. Die Anschlussnehmer haben diese 
Spülungen zu dulden. 
Durch Ablösung von Ablagerungen kann es während oder unmittelbar nach den 
Spülungen zu einer kurzzeitigen braunen Trübung des Wassers kommen. 

3. Anschluss- und Versorgungsleitungen dürfen weder als Erder noch als Schutzlei-
ter für Blitzableiter, Erdungsleitungen und Starkstromanlagen benutzt werden. 
Wenn ein Erdungsanschluss noch an der Anschlussleitung vorhanden ist, so 
muss dieser auf Veranlassung und auf Kosten des Kunden durch einen eingetra-
genen Elektrofachmann entfernt werden, wobei die Versorgungsleitungen und die 
Wasserzähleranlage bei der Herstellung eines zwingend erforderlichen Hauspo-
tentialausgleiches als Schutzmaßnahme mit einzubeziehen sind. Der Potential-
ausgleich ist so anzubringen, dass spätere Arbeiten an der Wasserzähleranlage 
nicht beeinträchtigt werden. 

4. Wird durch die örtlichen Feuerwehren unter Anwendung des Brandenburger 
Brandschutzgesetzes Trinkwasser aus den Hydranten des Versorgungsnetzes 
der SWG zur Brandbekämpfung entnommen, so darf dazu ausschließlich der 
Eigendruck des Trinkwassers verwendet werden. Ein Saugen aus dem Netz mit 
Maschinenpumpen ist strengstens verboten. Das Füllen von Feuerlösch- Tank-
fahrzeugen hat über den Netz-Eigendruck zu erfolgen. Druckstöße aus der Betä-
tigung schnellschließender Armaturen sind zu vermeiden. Die entnommenen 
Mengen sind zu erfassen und in Abrechnung des Einsatzes der SWG mitzuteilen. 

5. Diese technischen Anschlussbedingungen treten mit Vertragsabschluss in Kraft. 


